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RS OGH 1956/4/18 7Ob164/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.04.1956

Norm

ABGB §833 B3

MG §19 Abs2 Z5

1.RStG §1 Abs4

Rechtssatz

Bei der Prüfung der Eigenbedarfsfrage auf Seite eines Miteigentümers muß der gesamte den Miteigentümern in ihrem

Haus zur Verfügung stehende Wohnraum ohne Rücksicht auf eine zwischen ihnen vereinbarte Benützungsregelung in

Betracht gezogen werden.
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